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A. Prüfungsauftrag

Die Geschäftsführung der

Forschungsvereinigung Schweißen und verwandte Verfahren e. V.
des DVS, Düsseldorf

– im Folgenden auch kurz "Forschungsvereinigung" oder "Verein" genannt –

hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 unter Einbeziehung der
zugrunde liegenden Buchführung des Vereins nach berufsüblichen Grundsätzen zu prüfen
sowie über das Ergebnis unserer Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten. Wir haben den Auf-
trag mit Schreiben vom 12. Januar 2026 angenommen.

Die Forschungsvereinigung ist als eingetragener Verein nicht prüfungspflichtig gemäß den
Vorschriften der §§ 316 ff. HGB. Die Prüfung erfolgt freiwillig.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die an-
wendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgen-
den Bericht, der in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstat-
tung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n. F.) erstellt wurde.

Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten B. und C. im
Einzelnen dargestellt. Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Bestätigungsver-
merk wird in Abschnitt D. wiedergegeben.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz (An-
lage 1) und der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2), beigefügt.

Die rechtlichen und steuerlichen Verhältnisse haben wir in der Anlage 4 dargestellt.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Drit-
ten, gelten die unter dem 12. Januar 2026 getroffenen Vereinbarungen sowie ergänzend die
als Anlage beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirt-
schaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2024".
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B. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. De-
zember 2025 (Anlagen 1 und 2) sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vor-
schriften zur Rechnungslegung. Ergänzende Bestimmungen aus der Satzung ergeben sich
nicht.

Prüfungskriterien für unsere Prüfung des Jahresabschlusses waren die Rechnungsle-
gungsvorschriften der §§ 242 bis 256a HGB.

Die gemäß § 13 der Satzung eingesetzte Geschäftsführung des Vereins ist für die Buch-
führung und die Aufstellung des Jahresabschlusses sowie die uns gegenüber gemachten
Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die von der Geschäftsführung vorgelegten
Unterlagen und die uns gegenüber gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemä-
ßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfungsarbeiten haben wir im März 2026 durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fer-
tigstellung des Prüfungsberichts.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns und mit einem uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk vom 31. März 2025 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember
2024; er wurde mit Beschluss der Mitgliederversammlung vom 4. Juli 2025 genehmigt.

Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege sowie das
Akten- und Schriftgut des Vereins.

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von der Ge-
schäftsführung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden.

Ergänzend hierzu hat uns die Geschäftsführung in der berufsüblichen Vollständigkeitser-
klärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresab-
schluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Ab-
grenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforder-
lichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gege-
ben worden sind.

Bei Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der
§§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert – jedoch
ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung – so angelegt, dass wir Un-
regelmäßigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Dar-
stellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der wirtschaftlichen
Lage des Vereins wesentlich auswirken, hätten erkennen müssen.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in
unseren Arbeitspapieren festgehalten.

In Anbetracht der überschaubaren Größe des Vereins und der Übersichtlichkeit seiner Ver-
fahrensabläufe haben wir im vorliegenden Fall im Wesentlichen Einzelfallprüfungen durch-
geführt.
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C. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Das Rechnungswesen des Vereins erfolgt unter Verwendung der einschlägigen Pro-
gramme der Diamant Software GmbH, Bielefeld.

Das vom Verein eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS)
sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und
Kontrolle der Arbeitsabläufe vor.

Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontroll-
system ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und
Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das Belegwe-
sen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der
Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt während des gesamten Geschäftsjahrs ordnungs-
gemäß geführt.

Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen
zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterla-
gen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandun-
gen.

2. Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des BGB (§ 27 Abs. 3,
§§ 666, 259, 260 BGB) aufgestellt. Darüber hinaus wurden grundsätzlich die für alle Kauf-
leute geltenden Vorschriften des HGB (§§ 238-256a HGB) analog angewendet sowie die
IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: Rechnungslegung von Vereinen (IDW RS HFA
14) beachtet. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines handelsrechtlichen Jahresabschlus-
ses besteht für den Forschungsvereinigung als eingetragener Verein nicht.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (Anlagen 1 und 2) sind ordnungsgemäß aus der
Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet.

Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vor-
schriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prüfung ergab
keine Beanstandungen.
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II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der wirtschaftlichen Lage des Vereins vermittelt.

Im Übrigen verweisen wir hierzu auch auf die analysierende Darstellung der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage in Abschnitt C. III.

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

Im Jahresabschluss des Vereins wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ge-
mäß §§ 246-256a HGB grundsätzlich unverändert angewendet.

III.  Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und
der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geord-
net, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Die Ana-
lyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Vereins aus-
gerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten – insbesondere aufgrund des Stich-
tagsbezugs der Daten – relativ begrenzt.

Soweit dies aufgrund des besonderen Informationsbedarfs der Berichtsempfänger zum
Verständnis der Gesamtaussage des Abschlusses erforderlich ist, erfolgen die Erläuterun-
gen in diesem Abschnitt. Auf weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen der we-
sentlichen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wird deshalb verzich-
tet.
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1. Vermögenslage (Bilanz)

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2025 nach wirtschaft-
lichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bi-
lanzposten zum 31. Dezember 2024 gegenübergestellt (vgl. Anlage 1).

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr
ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen in TEUR für die
beiden Abschlussstichtage 31. Dezember 2025 und 2024:

31.12.2025 31.12.2024 Veränderung

TEUR % TEUR % TEUR %

Anlagevermögen 3 0,2 2 0,2 1 50,0

Sonstige Vermögensgegen-
stände 56 4,0 58 6,7 -2 -3,4

Liquide Mittel 1.353 95,8 814 93,1 539 66,2

Gesamtvermögen 1.412 100,0 874 100,0 538 61,5

Vereinskapital 108 7,6 108 12,4 0 0,0

Rücklagen 465 32,9 465 53,2 0 0,0

Verlustvortrag -74 -5,2 -21 -2,4 -53 >100,0

Jahresfehlbetrag
-17 -1,2 -53 -6,1 36 67,9

Eigenkapital 482 34,1 499 57,1 -17 -3,4

Rückstellungen 3 0,2 4 0,5 -1 -25,0

Verbindlichkeiten aus Liefe-
rungen und Leistungen 90 6,4 76 8,7 14 18,4

Sonstige Verbindlichkeiten 837 59,3 295 33,7 542 >100,0

Fremdkapital 930 65,9 375 42,9 555 >100,0

Gesamtkapital 1.412 100,0 874 100,0 538 61,5

Das Gesamtvermögen bzw. -kapital ist um TEUR 538 (61,5 %) auf TEUR 1.412 gestiegen.
Diese Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus der Zunahme der liquiden Mittel bezie-
hungsweise der sonstigen Verbindlichkeiten.

Das Anlagevermögen besteht in der Geschäftsausstattung der Forschungsvereinigung und
wird planmäßig abgeschrieben.
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Die sonstigen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-
tungen betreffen nahezu ausschließlich den DVS - Deutscher Verband für Schweißen und
verwandte Verfahren e. V., Düsseldorf (DVS).

Die liquiden Mittel liegen als Giro- und Festgeld-Guthaben bei der Deutsche Bank AG,
Düsseldorf, vor und entsprechen dem Saldo lt. Bankauszug zum Bilanzstichtag.

Der Anstieg der liquiden Mittel resultiert im Wesentlichen aus weiterzuleitenden For-
schungsmitteln in Höhe von TEUR 837, denen auf der Passivseite sonstige Verbindlichkei-
ten in gleicher Höhe gegenüberstehen. Bei Beendigung unserer Prüfung waren die Mittel
weitgehend an die Projektpartner weitergeleitet. Die sonstigen Verbindlichkeiten waren da-
mit beglichen und der Bestand an liquiden Mittel hat sich entsprechend reduziert.

Das Eigenkapital hat sich aufgrund des Jahresfehlbetrags um TEUR 17 gemindert. Dar-
über hinaus besteht ein Verlustvortrag von TEUR 74.

Die Rückstellungen wurden für die zu erwartenden Jahresabschlusskosten gebildet.
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2. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der
Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2025 und 2024 zeigt folgendes Bild der Er-
tragslage und ihrer Veränderungen:

2025 2024 Abweichung

TEUR % TEUR % TEUR %

Erträge

Mitgliedsbeiträge 224 78,3 158 69,3 66 41,8

Sonstige Erträge 62 21,7 70 30,7 -8 -11,4

Summe der Erträge 286 100,0 228 100,0 58 25,4

Aufwendungen

AiF-Beitrag 18 6,3 22 9,6 -4 -18,2

Sonderaufwendungen 75 26,2 75 32,9 0 0,0

Abschreibungen 2 0,7 1 0,4 1 100,0

Sonstige Aufwendungen 208 72,7 183 80,3 25 13,7

Summe der Aufwendungen 303 105,9 281 123,2 22 7,8

Jahresfehlbetrag -17 5,9 -53 23,2 36 67,9

Die Mitgliedsbeiträge setzen sich aus dem Festbeitrag von TEUR 117 (Vj.: TEUR 86) so-
wie dem Fachausschussbeitrag von TEUR 107 (Vj.: TEUR 72) zusammen. Der Anstieg der
Mitgliedsbeiträge um TEUR 66 (41,8 %) resultiert aus der am 29. Oktober 2024 von der
Mitgliederversammlung beschlossenen Beitragserhöhung. Der Festbeitrag entspricht dem
Vorjahreswert von EUR 1.500,00. Der Fachausschussbeitrag wurde von EUR 1.000,00 um
EUR 500 (50,0 %) auf EUR 1.500,00 erhöht.

Die sonstigen Erträge betreffen mit TEUR 56 (Vj.: TEUR 58) insbesondere die vom DVS
weitergeleiteten Mitgliedsbeiträge von DVS-Firmenmitgliedern, die von der Forschungsver-
einigung seinerzeit eingeworben wurden.

Im Berichtsjahr betrug der Mitgliedsbeitrag der AiF Arbeitsgemeinschaft industrieller For-
schungsvereinigungen "Otto von Guericke" e. V., Köln (AiF), TEUR 18 (Vj.: TEUR 22).

Die Sonderaufwendungen betreffen den jährlichen Unterstützungsbeitrag zur Förderung
der technisch-wissenschaftlichen Gemeinschaftsarbeit im DVS.
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Die sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

2025
EUR

2024
EUR

Personalkostenerstattungen 84.000,00 95.393,49

Messekosten 25.079,89 0,00

Kfz- und Reisekosten 10.704,04 12.270,07

Werbung, Öffentlichkeitsarbeit 6.507,08 0,00

Bewirtungs- und Sitzungskosten 3.232,74 9.057,85

Übrige 78.627,17 65.882,06

208.150,92 182.603,47
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D. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2025 (Anlagen 1 und 2) der Forschungsvereinigung Schweißen und
verwandte Verfahren e. V. des DVS, Düsseldorf, unter dem Datum vom 31. März 2026
den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben
wird:

„An den Forschungsvereinigung Schweißen und verwandte Verfahren e. V. des DVS,
Düsseldorf

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Forschungsvereinigung Schweißen und verwandte
Verfahren e. V. des DVS, Düsseldorf – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember
2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025
bis zum 31. Dezember 2025 – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-
spricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen,
für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und ha-
ben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anfor-
derungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-
weise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum
Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen, für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in
allen wesentlichen Belangen entspricht. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Auf-
stellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen
Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungs-
legung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beur-
teilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hin-
aus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche
oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen
Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser
Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Fal-
sche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und wer-
den als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass
sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti-
sche Grundhaltung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen
im Jahresabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie er-
langen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlun-
gen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist
höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Dar-
stellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusam-
menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Dar-
stellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses
relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter
den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems des Vereins abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-
genden Angaben.
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 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-
nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen
oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Ver-
eins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver-
pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresab-
schluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind,
unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf
der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch
dazu führen, dass der Verein seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen
kann.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplan-
ten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen,
einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir wäh-
rend unserer Prüfung feststellen.“

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzli-
chen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Ab-
schlussprüfungen (IDW PS 450 n. F.).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses
Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder
Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung abweichenden
Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer er-
neuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere
Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Düsseldorf, 31. März 2026

BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Tobias Reuter Götz Löding-Hasenkamp
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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AKTIVA

31.12.2025 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

Sachanlagen I. Vereinskapital 108.300,60 108.300,60

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.046,00 1.969,00 II. Rücklagen 465.000,00 465.000,00

III.Verlustvortrag -74.446,78 -21.726,31
B. Umlaufvermögen

IV.Jahresfehlbetrag -16.820,70 -52.720,47
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

482.033,12 498.853,82
Sonstige Vermögensgegenstände 56.009,25 57.769,60

II. Guthaben bei Kreditinstituten 1.352.894,22 814.009,67 B. Rückstellungen

1.408.903,47 871.779,27 Sonstige Rückstellungen 3.500,00 4.500,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 89.492,00 75.971,33

2. Sonstige Verbindlichkeiten 836.924,35 294.423,12

1.411.949,47 873.748,27 1.411.949,47 873.748,27

Bilanz zum 31. Dezember 2025

Forschungsvereinigung Schweißen und verwandte Verfahren e. V. des DVS, Düsseldorf

PASSIVA
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2025 2024
EUR EUR

1. Erträge

a) Mitgliedsbeiträge 223.643,00 158.295,00

b) Sonstige betriebliche Erträge 62.466,68 69.699,00

286.109,68 227.994,00

2. Aufwendungen

a) Beiträge AiF e. V. 18.360,00 22.500,00

b) Kfz- und Reisekosten 10.704,04 12.270,07

c) Werbung, Öffentlichkeitsarbeit 6.507,08 0,00

d) Inventar, Abschreibungen 1.419,46 611,00

e) Bewirtungs- und Sitzungskosten 3.232,74 9.057,85

f) Sonstige Ausgaben 187.707,06 161.275,55

227.930,38 205.714,47

3. Zwischenergebnis 58.179,30 22.279,53

4. Sonderaufwendungen 75.000,00 75.000,00

5. Jahresfehlbetrag -16.820,70 -52.720,47

Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr 2025

Forschungsvereinigung Schweißen und verwandte Verfahren e. V. des DVS,

Düsseldorf
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss der Forschungs-
vereinigung Schweißen und verwandte Verfahren e. V. des DVS, Düsseldorf, zum
31. Dezember 2025 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

An den Forschungsvereinigung Schweißen und verwandte Verfahren e. V. des DVS,
Düsseldorf

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Forschungsvereinigung Schweißen und verwandte
Verfahren e. V. des DVS, Düsseldorf – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember
2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025
bis zum 31. Dezember 2025 – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-
spricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen,
für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-
dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstim-
mung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und ha-
ben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anfor-
derungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-
weise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum
Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses,
der den deutschen, für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich
für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen
aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Ver-
mögensschädigungen) oder Irrtümern ist.
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant-
wortlich, die Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beur-
teilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hin-
aus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche
oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-
schluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen
Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser
Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Fal-
sche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und wer-
den als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie
einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti-
sche Grundhaltung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen
im Jahresabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie er-
langen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlun-
gen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist
höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Dar-
stellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusam-
menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Dar-
stellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses
relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter
den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prü-
fungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems des Vereins abzugeben.

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-
genden Angaben.
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 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung
der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnach-
weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Vereins
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflich-
tet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü-
fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu
führen, dass der Verein seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während
unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, 31. März 2026

BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Tobias Reuter Götz Löding-Hasenkamp
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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Rechtliche Verhältnisse

Name Forschungsvereinigung Schweißen und verwandte Verfah-
ren e. V. des DVS

Satzung Vom 12. Juni 1975, in der Fassung vom 17. Oktober 2018

Sitz Düsseldorf

Vereinsregister Amtsgericht Düsseldorf, VR 5412

Geschäftsjahr Kalenderjahr

Vereinszweck Aus § 3 der Satzung:
Zweck der Forschungsvereinigung ist die Förderung der Ge-
meinschaftsforschung auf den Gebieten Fügen, Trennen
und Beschichten sowohl national als auch international.
Diese fügetechnische Gemeinschaftsforschung erfolgt in en-
ger Zusammenarbeit von Forschungseinrichtungen und Un-
ternehmen der Wirtschaft und in Abstimmung mit für For-
schung zuständigen Institutionen des Staates. Die fügetech-
nische Gemeinschaftsforschung ist anwendungsnah, vor-
wettbewerblich und dabei auf die Erarbeitung von For-
schungsergebnissen ausgerichtet, die besonders in mittel-
ständischen Unternehmen genutzt werden können. Die For-
schungsergebnisse werden veröffentlicht.

Organe  Mitgliederversammlung
 Forschungsrat
 Vorstand
 Geschäftsführung

Mitgliederversammlung Auf der Mitgliederversammlung am 4. Juli 2025 wurden fol-
gende wesentliche Beschlüsse gefasst:
 Genehmigung des Jahresabschlusses 2024
 Entlastung des Vorstands und der Geschäftsführung

für das Jahr 2024
 Beitragsordnung 2026
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Steuerliche Verhältnisse

Der Verein wird beim Finanzamt Düsseldorf-Süd unter der Steuernummer
106/5744/0420 geführt.

Der Verein ist gemäß Freistellungsbescheid für 2020 bis 2022 zur Körperschaftsteuer
und Gewerbesteuer vom 1. März 2024 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körper-
schaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit.

Die Körperschaft fördert im Sinne der §§ 51 ff. AO ausschließlich und unmittelbar als
gemeinnützigen Zweck die Förderung von Wissenschaft und Forschung (§ 52 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1 AO).

Die Steuererklärungen für den Zeitraum 2023 bis 2025 sind – sofern sie durch einen
Steuerberater erstellt werden – bis spätestens 1. März 2027 beim Finanzamt einzu-
reichen. Wir empfehlen, von der Möglichkeit der steuerlichen Rücklagenbildung nach
§ 62 AO Gebrauch zu machen.
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